
München, 05.11.2007    

Mandantenrundschreiben November 2007   
 
 
Sehr geehrter Internetuser, 
sehr geehrte Internetuserin, 
 
nachfolgend möchten wir Sie nun mit den steuerlichen Neuerungen der letzten Mona-
te vertraut machen. Wir hoffen, dass wir Ihnen wieder wertvolle Informationen zur 
Verfügung stellen können. 
 

Termine November 2007 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 
 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.11.2007 15.11.2007 9.11.2007 

Kapitalertragsteuer, Solida-
ritätszuschlag 

Seit dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an 
den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 12.11.2007 15.11.2007 9.11.2007 
Gewerbesteuer 15.11.2007 19.11.2007 12.11.2007 
Grundsteuer 15.11.2007 19.11.2007 12.11.2007 
Sozialversicherung5 28.11.2007 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 

10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben 
werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag 
der Stichtag. Es muss so frühzeitig überwiesen werden, dass die Wertstellung auf dem Kon-
to des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei 
Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. 

2  Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang 
des Schecks als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vier-

teljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Ab 2006 sind die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge einheitlich auf den 

drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszu-
schläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Die Krankenkassen möchten 
die Beitragsnachweise monatlich bereits eine Woche vor dem Fälligkeitstermin elektronisch 
übermittelt haben. Dies sollte mit den Krankenkassen abgestimmt werden. Wird die Lohn-
buchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 
10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbe-
sondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Vorläufiger Rechtsschutz bei Lohnsteuerermäßigung für „Pend-
lerpauschale“ 
Seit dem 1.1.2007 können Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte („Pendlerpauschale“) 
nur noch ab dem 21. Entfernungskilometer „wie Werbungskosten“ angesetzt werden. Der Bun-
desfinanzhof hat ernstliche Zweifel an dieser Regelung und hat die Eintragung von Werbungs-
kosten für diese Fahrten auf der Lohnsteuerkarte bereits ab dem 1. Entfernungskilometer zuge-
lassen. 
Bundesfinanzministerium und Bundesregierung haben bereits reagiert und lassen die Eintra-
gung eines Freibetrags für Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte in vollem Umfang zu. 
Betroffene Steuerzahler müssen bis zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts Folgen-
des beachten: 
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· Die Beantragung eines Freibetrags auf der Lohnsteuerkarte 2007 ist noch bis 30.11.2007 
möglich. 

· Ein Antrag auf Lohnsteuerermäßigung ist aber nur dann sinnvoll, wenn die Werbungskosten 
insgesamt den Arbeitnehmer-Pauschbetrag von 920 € überschreiten. 

· In der Einkommensteuererklärung 2007 sollte die Entfernungspauschale ab dem 
1. Kilometer geltend gemacht werden. 

· Das Finanzamt wird dies im Rahmen der Einkommensteuerveranlagung nicht anerkennen. 
· Gegen den Einkommensteuerbescheid muss Einspruch eingelegt werden, falls diese Positi-

on nicht mit einem Vorläufigkeitsvermerk versehen wird. 
Hinweis: Ist auf Grund des Einkommensteuerbescheids 2007 eine Nachzahlung zu leisten, weil 
wegen eines Lohnsteuerermäßigungsantrags für 2007 eine zu geringe Steuer einbehalten wor-
den ist, sollte die Nachzahlung geleistet werden, weil nicht vorhergesehen werden kann, wie 
das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Entscheidet das Gericht positiv, muss das Finanz-
amt die Steuer erstatten und je nach Zeitablauf Erstattungszinsen von 0,5 % pro Monat zahlen. 
Wird Aussetzung der Vollziehung beantragt und die Nachzahlung nicht geleistet, müssen bei 
einer negativen Entscheidung ggf. zusätzlich Zinsen in Höhe von 0,5 % pro Monat geleistet 
werden. 

Diebstahl eines betrieblichen Pkw anlässlich einer Umwegfahrt 
führt nicht zu Betriebsausgaben 
Ein Arzt hatte auf der beruflichen Fahrt zu einem Kollegen einen kleinen Umweg genommen 
und einen Weihnachtsmarkt besucht. Sein dort auf einem Parkplatz abgestellter betrieblicher 
Pkw wurde gestohlen und nicht mehr wiedergefunden. 
Der Bundesfinanzhof lehnte den Abzug des Restbuchwerts des Pkw als Betriebsausgaben ab. 
Der Aufenthalt des Arztes auf dem Weihnachtsmarkt geschah aus privaten Gründen. Das Ab-
stellen des Pkw auf einem Parkplatz war deshalb auch der privaten Lebensführung zuzurech-
nen. 

Ermittlungszeitraum bei Umstellung von einem unzulässigerweise 
gewählten abweichenden Wirtschaftsjahr auf das Kalenderjahr 
Eine Unternehmerin vermietete seit April 1979 Appartements an Kurgäste auf einem zuvor 
landwirtschaftlich genutzten Grundstück. Sie ließ sich in das Handelsregister als gewerblich 
tätige Kauffrau eintragen und erklärte gegenüber dem Finanzamt vom Beginn ihrer Tätigkeit an 
bis 1999 gewerbliche Einkünfte. Diese ermittelte sie im Wege der Bilanzierung. Mit Zustimmung 
des Finanzamts wählte sie ein vom Kalenderjahr abweichendes Wirtschaftsjahr vom 1. April bis 
31. März des Folgejahres. 2001 erklärte sie, zu keinem Zeitpunkt gewerblich tätig gewesen zu 
sein, da sie hoteltypische Nebenleistungen nicht erbracht habe. Ihre Einkünfte seien daher 
solche aus Vermietung und Verpachtung. Das Finanzamt folgte dieser Rechtsauffassung und 
erließ geänderte Einkommensteuerbescheide für 1998 und 1999. Außerdem stellte es die Ein-
künfte auf das Kalenderjahr um. Fraglich war die Einkunftsermittlung für 1997. Das Finanzamt 
erfasste den Gewinn des letzten abweichenden Wirtschaftsjahres vom 1. April 1996 bis 
31. März 1997 bei dieser Veranlagung als Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Zusätzlich berück-
sichtigte es für die Zeit vom 1. April bis 31. Dezember 1997 die Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung. 
Der Bundesfinanzhof folgte dem Finanzamt insoweit, als sowohl die Einkünfte aus dem letzten 
abweichenden Wirtschaftsjahr 1996/1997 im Veranlagungszeitraum 1997 zu besteuern sind als 
auch die im „Rumpfwirtschaftsjahr“ vom 1. April bis 31. Dezember 1997 erzielten Einkünfte aus 
Vermietung und Verpachtung. Die Einkünfte des letzten abweichenden Wirtschaftsjahres müs-
sen als Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung qualifiziert werden. Der im Wege der Bilan-
zierung ermittelte Gewinn ist deshalb ggf. im Wege der Schätzung in einen Überschuss der 
Einnahmen über die Werbungskosten umzurechnen. 

Einkünfteerzielungsabsicht bei der Vermietung von Ferienwoh-
nungen 
Eine Vermietungstätigkeit wird nur dann der Einkunftsart Vermietung und Verpachtung zuge-
rechnet, wenn der Vermieter die Absicht hat, auf die Dauer der Vermögensnutzung einen Total-
überschuss der Einnahmen über die Werbungskosten zu erzielen. 
Bei einer auf Dauer angelegten Vermietung wird diese Einkünfteerzielungsabsicht ohne weitere 
Prüfung vermutet. Eine Überprüfung im Wege einer Überschussprognose (über einen Zeitraum 
von 30 Jahren) ist bei Ferienwohnungen erforderlich. Bei Ferienwohnungen, die ausschließlich 
zur Vermietung angeboten und weder selbst genutzt noch zur Selbstnutzung vorgehalten wer-
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den, ist die Einkünfteerzielungsabsicht ebenfalls zu vermuten. Bei einer ausschließlich an 
wechselnde Feriengäste vermieteten und in der übrigen Zeit hierfür bereitgehaltenen Ferien-
wohnung ist die Einkünfteerzielungsabsicht allerdings anhand der Prognose zu überprüfen, 
wenn das Vermieten die ortsübliche Vermietungszeit von Ferienwohnungen erheblich unter-
schreitet. Hiervon ist bei einem Unterschreiten von mindestens 25 % auszugehen. Vermie-
tungshindernisse (z. B. Instandsetzungsarbeiten) sind in die Prognoseberechnung nicht einzu-
beziehen. 
Diese Grundsätze bestätigte das Finanzgericht Münster. 
Das Finanzgericht stellt in diesem Urteil auch klar, dass bei einer Vermietung von mehreren 
gleichwertigen in unmittelbarer Nähe belegenen Wohnungen zur Ermittlung der Anzahl der 
ortsüblichen Vermietungstage die konkreten Objektdaten der vergleichbaren Wohnungen he-
ranzuziehen sind und nicht die statistischen Daten der Behörden. 
Der Bundesfinanzhof muss nun die endgültige Entscheidung treffen. 

Aufwendungen für sog. Strategieentgelt sind Werbungskosten bei 
den Einkünften aus Kapitalvermögen 
Wird Kapitalvermögen durch einen Dritten verwaltet, gehört das Entgelt für die Verwaltung 
grundsätzlich zu den abzugsfähigen Werbungskosten. Das gilt auch dann, wenn neben den 
steuerpflichtigen Einnahmen steuerfreie Vermögensvorteile erzielt werden. Ein einheitliches 
Entgelt, das für die dauerhaft erfolgreiche Anlage des Kapitals gezahlt wird, ist in vollem Um-
fang als Werbungskosten abzugsfähig, eine Aufteilung ist nicht vorzunehmen. Eine Aufteilung 
der Aufwendungen ist vorzunehmen, wenn das Verwaltungsentgelt erfolgsabhängig ist und ein 
Teil des Entgelts auf nicht steuerbare Wertsteigerungen des verwalteten Vermögens entfällt. 
Das Finanzgericht Köln entschied, dass das sog. Strategieentgelt für den Erwerb von Invest-
mentfondsanteilen als Werbungskosten zu berücksichtigen ist. Ein Strategieentgelt ist eine 
Gebühr, die für die allgemeine Vermögensverwaltung gezahlt wird. Bei diesem Strategieentgelt 
handelt es sich nach Auffassung des Finanzgerichts nicht um Anschaffungskosten für die er-
worbenen Investmentfondsanteile. 
Der Bundesfinanzhof muss die abschließende Entscheidung treffen. 
Hinweis: Durch die Unternehmensteuerreform 2008 wird die Besteuerung der Einkünfte aus 
Kapitalvermögen ab 2009 grundsätzlich neu geregelt. Die Einkommensteuer für Einkünfte aus 
Kapitalvermögen beträgt ab dem Veranlagungszeitraum 2009 in der Regel 25 % (Abgeltungs-
steuer). Hinzu kommt der Solidaritätszuschlag. Für die Kirchensteuer ist eine besondere Formel 
anzuwenden. Der Abzug der tatsächlich entstandenen Werbungskosten ist ab 2009 nicht mehr 
möglich. 

Pflegeaufwendungen bei Heimunterbringung als außergewöhnli-
che Belastung 
Bei Unterbringung in einem Wohn- und Pflegeheim können die gesondert in Rechnung gestell-
ten Pflegeaufwendungen als außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden. Die Höhe 
entspricht dem Satz, den das Heim mit dem Sozialhilfeträger für pflegebedürftige Personen der 
so genannten Pflegestufe 0 abrechnen kann. 
Damit hat der Bundesfinanzhof klargestellt, dass bei heimuntergebrachten Personen auch Kos-
ten berücksichtigt werden können, wenn keine besondere Pflegestufe festgestellt worden ist. 
Bisher hatte die Finanzverwaltung die Auffassung vertreten, dass in solchen Fällen nur dann 
Aufwendungen geltend gemacht werden können, wenn die Unterbringung in einem Heim durch 
eine Krankheit veranlasst ist. 

Versorgungsleistungen mit Wertsicherungsklausel bei Vermö-
gensübertragungen nur mit dem Ertragsanteil abzugsfähig 
Wenn Eltern Vermögen, z. B. einen Betrieb oder eine Immobilie, zu Lebzeiten auf ihre Kinder 
übertragen, werden den Eltern hierfür häufig monatliche Versorgungsleistungen zugesagt. Die-
se sind regelmäßig als Sonderausgaben bei den Kindern abzugsfähig. In welcher Höhe sie 
abgezogen werden können, richtet sich danach, ob sie als Renten oder dauernde Last zu beur-
teilen sind. Während Renten nur mit einem vom Lebensalter der Eltern abhängigen Prozentsatz 
(sog. Ertragsanteil) abzugsfähig sind, können dauernde Lasten voll abgezogen werden, was 
steuerlich günstiger ist. Die Abgrenzung ist meistens schwierig. 
Grundsätzlich liegt eine dauernde Last vor, wenn die Höhe der Versorgungsleistung schwankt 
oder abänderbar ist. Umgekehrt ist eine Rente anzunehmen, wenn sie immer gleich hoch und 
nicht abänderbar ist. 
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Der Bundesfinanzhof hatte folgenden Fall zu entscheiden: Ein Sohn zahlte seinen Eltern einen 
monatlich gleich bleibenden Betrag, der sich nur auf Grund einer sog. Wertsicherungsklausel 
ändern konnte. Der Sohn meinte, die Zahlungen seien wegen der Abänderbarkeit als dauernde 
Last voll abzugsfähig. Das Gericht entschied aber, dass eine Wertsicherungsklausel den Cha-
rakter einer Rente nicht verändert. Der Sohn konnte daher die Zahlungen an die Eltern nur mit 
dem Ertragsanteil als Sonderausgaben abziehen. 
Hinweis: Der Gesetzgeber beabsichtigt, Versorgungsleistungen im Zusammenhang mit 
ab 2008 stattfindenden Vermögensübertragungen nur noch dann als Sonderausgaben anzuer-
kennen, wenn betriebliches Vermögen übertragen wird. Außerdem soll ab 2008 nicht mehr 
zwischen Renten und dauernder Last unterschieden werden, sondern die Versorgungsleistun-
gen sollen dann voll abzugsfähig sein. 

Sachspenden an gemeinnützige Einrichtungen anderer EU-Staaten 
Der in Deutschland wohnende Steuerzahler spendete an ein Seniorenheim in Portugal Bettwä-
sche und Handtücher im Wert von 18.000 €. Diese Einrichtung war nach portugiesischem Recht 
gemeinnützig. Er wollte die Sachspende als Sonderausgabe abziehen. Das Finanzamt verwehr-
te ihm dies, weil nach deutschem Recht nur Spenden an im Inland ansässige Einrichtungen 
steuerlich abzugsfähig sind. 
Der Bundesfinanzhof hat die Frage der Abzugsfähigkeit nun dem Europäischen Gerichtshof zur 
Entscheidung vorgelegt, weil Sachspenden möglicherweise unter den Anwendungsbereich der 
sog. Kapitalverkehrsfreiheit innerhalb der Europäischen Union fallen. Erst wenn eine Entschei-
dung des Europäischen Gerichtshofs hierzu ergangen ist, wird der Bundesfinanzhof sich wieder 
mit dem Fall beschäftigen. 
Hinweis: Sachspenden ins EU-Ausland sollten steuerlich geltend gemacht werden. Wenn das 
Finanzamt dies nicht anerkennt, muss hiergegen Einspruch eingelegt werden. Das Einspruchs-
verfahren ruht dann auf Antrag bis zur endgültigen Entscheidung. 

Umsatzsteuersatz für Beförderungsleistungen eines Taxiunter-
nehmers für Hin- und Rückfahrt 
Das Entgelt für Taxifahrten unterliegt dem ermäßigten Umsatzsteuersatz, wenn die Beförderung 
innerhalb der Gemeinde erfolgt oder die Beförderungsstrecke nicht mehr als 50 km beträgt. 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass Hin- und Rückfahrt, z. B. bei Krankenfahrten, in der 
Regel nicht zusammengerechnet werden. Die Beförderungsstrecken werden nur dann zusam-
mengerechnet, wenn das Taxi während der Behandlung wartet. Die Leerfahrt gehört nicht zur 
Beförderungsstrecke, auch wenn der Taxiunternehmer hierfür eine Kilometerpauschale erhält. 
Diese ist vielmehr Bestandteil des Beförderungsentgelts für die Hin- bzw. Rückfahrt. 

Erbengemeinschaft eines Unternehmers als Schuldnerin der Um-
satzsteuer 
Verstirbt ein Unternehmer, geht damit automatisch seine Unternehmereigenschaft unter. Diese 
geht nicht auf die Erben über. Veräußert die Erbengemeinschaft einen Gegenstand, der zum 
Unternehmensvermögen des Erblassers gehörte und für den er den Vorsteuerabzug in An-
spruch genommen hatte, unterliegt dieser Vorgang auch dann der Umsatzsteuer, wenn die 
Erbengemeinschaft nicht Unternehmerin wird. Dies hat das Finanzgericht Rheinland-Pfalz ent-
schieden. Andernfalls komme es bei der Verwendung des Gegenstands zu einer systemwidri-
gen Nichtbelastung des Umsatzes mit Umsatzsteuer. 
Da gegen das Urteil Revision beim Bundesfinanzhof eingelegt wurde, bleibt abzuwarten, ob der 
Auffassung des Finanzgerichts gefolgt wird. 

Fehlender Konkurrenzschutz berechtigt zur Mietminderung 
Das Kammergericht Berlin hatte die Frage zu entscheiden, ob eine mietvertragswidrige Konkur-
renzsituation einen Mangel der Mietsache darstellt und zur Mietminderung berechtigt. 
In dem entschiedenen Fall betrieben die Parteien gemeinsam ein Geschäft. Nach der Trennung 
eröffnete einer der Partner nur fünf Meter entfernt einen Konkurrenzbetrieb. Gleichzeitig war er 
der Vermieter des im Ladenlokal verbliebenen Partners. Nach Ansicht des Gerichts verstößt der 
Vermieter mit diesem Vorgehen gegen den jedem Vertrag immanenten Konkurrenzschutz, da 
durch den Konkurrenzbetrieb der tatsächliche Zustand der Mietsache von dem vertraglich vor-
ausgesetzten Zustand abweicht. Der Vermieter hatte nämlich im Zeitpunkt des Vertragsschlus-
ses ein Ladenlokal ohne unmittelbare Konkurrenz vermietet. Dabei ist es unerheblich, ob dieser 
Verstoß zu Umsatzeinbußen des Mieters führt. 
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Freiwilligkeitsvorbehalt bei Leistungszulagen 
Sieht ein vom Arbeitgeber vorformulierter Arbeitsvertrag eine monatlich zu zahlende Leistungs-
zulage vor, auf die der Arbeitnehmer keinen Rechtsanspruch hat und aus deren Zahlung er für 
die Zukunft keinerlei Rechte herleiten kann, so ist ein solcher „Vorbehalt freiwilliger Zahlung“ 
unwirksam. Dies hat das Bundesarbeitsgericht entschieden. 
Es ging um einen Altenpfleger, der ein monatliches Grundgehalt von 1.050 € brutto verdiente. 
Im Laufe der Zeit sagte ihm sein Arbeitgeber mittels mehrerer, im Wesentlichen gleich lautender 
Ergänzungen des ursprünglichen Arbeitsvertrags monatliche Leistungszulagen zu, die als frei-
willige Zahlungen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht bezeichnet wurden. 
Nach einigen Jahren stellte der Arbeitgeber die Zahlung der Leistungszulagen ohne Begrün-
dung ein. Der Arbeitnehmer vertrat die Auffassung, er habe Anspruch auf die Zahlung der Zula-
gen. Der Arbeitgeber verwies darauf, dass deren Zahlung freiwillig geschehe und keine Ansprü-
che des Arbeitnehmers begründen. 
Das Bundesarbeitsgericht gab dem Arbeitnehmer Recht. Sehe ein vom Arbeitgeber vorformu-
lierter Arbeitsvertrag eine monatlich zu zahlende Leistungszulage unter Ausschluss jeden 
Rechtsanspruchs vor, so benachteilige dies den Arbeitnehmer unangemessen. Eine solche 
Klausel sei unwirksam. In einem als Dauerschuldverhältnis ausgestalteten Arbeitsverhältnis 
dürfe der Arbeitnehmer grundsätzlich auf die Beständigkeit der monatlich zugesagten Zahlung 
einer Vergütung, die nicht an besondere Voraussetzungen geknüpft ist, vertrauen. Er erbringe 
im Hinblick hierauf seine Arbeitsleistung und stelle auch sein Leben darauf ein. Dies gelte nicht 
nur für eine Grundvergütung, sondern auch für zusätzliche regelmäßige Zahlungen, die von den 
Parteien als Teil der Arbeitsvergütung und damit als unmittelbare Gegenleistung für die vom 
Arbeitnehmer zu erbringende Arbeitsleistung vereinbart werden. Ein vertraglich vereinbarter 
Ausschluss jeden Rechtsanspruchs bei laufendem Arbeitsentgelt verstoße gegen den Grund-
satz von Treu und Glauben. Dass der Arbeitnehmer Formulierungen über die Freiwilligkeit der 
Zahlungen akzeptiert habe, stehe dem nicht entgegen. 

Fehlende Pflichtangaben auf Geschäftsbrief eines Einzelkauf-
manns sind nicht abmahnfähig 
Gibt ein Einzelkaufmann seine Firma, seine Anschrift und seine Telefonnummer, nicht jedoch 
seinen Familiennamen und einen ausgeschriebenen Vornamen auf einem seiner Geschäfts-
briefe an, so stellt dies keinen zur Abmahnung berechtigenden erheblichen Wettbewerbsver-
stoß dar. 
Dies hat das Brandenburgische Oberlandesgericht entschieden. 
Zwar hatte in dem entschiedenen Fall nach den Feststellungen des Gerichts ein Einzelkauf-
mann in einem seiner Geschäftsbriefe weder Familien- noch Vornamen angegeben und damit 
gegen seine aus der Gewerbeordnung resultierende entsprechende Verpflichtung verstoßen. 
Allerdings war nach Auffassung des Gerichts dieser Verstoß nicht geeignet, den Wettbewerb zu 
beeinflussen. Die Klage auf Erstattung der durch die Abmahnung verursachten Kosten wurde 
deshalb abgewiesen. 

 
 
Wir hoffen Ihnen einen hilfreichen Überblick gegeben zu haben. Natürlich stehen wir 
Ihnen für weitere Informationen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

   
 Dr. Christian Gerl 
 Diplom-Kaufmann 
 Steuerberater 


